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Die Frage ob man etwas damit verdient, hat nichts mit der Genehmigungspflicht zu tun.
Es kann durchaus sein, dass man eine Tätigkeit genehmigen lassen muss, obwohl man sie
unentgeltlich ausführt.
Schriftstellerische Tätigkeit ist, genau wie einige andere Sonderfälle, grundsätzlich
genehmigungsfrei.
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